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Betreff: Allmannshofen - Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Allmannshofen westlich 

der Bahnlinie“  

Bezug: Ihr Schreiben vom 25.11.2024 

Anlagen: - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Prillwitz,  

 

Ihr Schreiben ist am 26.11.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie“ berührt, da die nächstgelegene Bahnlinie 5300 

Augsburg – Nördlingen unmittelbar östlich an den im Planungsumgriff befindlichen Flurstücken 

vorbeiführt. Bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise bestehen jedoch keine Bedenken.  
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1.) Die Betriebsanlagen der Bahn müssen gemäß § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

(EBO) den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Hinsichtlich der sich in diesem 

Bereich befindlichen Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes ist zu beachten, dass im 

Rahmen von Baumaßnahmen die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet werden darf. 

Bei Baumaßnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und 

Funktionstüchtigkeit jederzeit zu gewährleisten.  

 

2.) Da die Anlage parallel zur Bahnstrecke situiert wird, ist sicherzustellen, dass von der geplanten 

Freiflächen-Photovoltaikanlage keine Beeinträchtigung oder Behinderung des Eisenbahnverkehrs, 

z.B. durch Blendwirkung auf der östlich davon verlaufenden Bahnlinie ausgeht. Zudem muss 

gewährleistet sein, dass die Signalsicht der Triebfahrzeugführer durch eine mögliche Blendwirkung 

der Photovoltaikmodule nicht unzulässig beeinträchtigt wird. Diesbezüglich sind im Bedarfsfall 

entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Ein Blendgutachten lag den Planunterlagen nicht bei.  

 

3.) Ich weise vorsorglich darauf hin, dass durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der 

Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, 

Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische 

Felder, etc.) entstehen, die ggf. im Rahmen der Erstellung der Bauleitplanung zu berücksichtigen 

wären.  

 

4.) Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der 

Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen und der Bahnstromfernleitungen prüft. Die Betreiber 

dieser Anlagen sind möglicherweise betroffen. Ich empfehle daher, die Deutsche Bahn AG, DB 

Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Süd, Barthstraße 12, 80339 München 

(ktb.muenchen@deutschebahn.com) am Verfahren zu beteiligen, sofern nicht bereits geschehen. 

Diese Stelle übernimmt die Koordination der jeweils betroffenen Unternehmensbereiche und die 

Abgabe einer gesamten Stellungnahme für den Konzern der Deutschen Bahn bei 

Bauleitplanungen und Bauvorhaben Dritter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Bühler

 


